
II.  Resolutionen auf Grund der Berichte des Ersten Ausschusses
58/42. Einzelstaatliche Rechtsvorschriften über den
Transfer von Waffen, militärischem Gerät sowie
Gütern und Technologien mit doppeltem Verwen-
dungszweck

Die Generalversammlung,

in dem Bewusstsein, dass Abrüstung, Rüstungskontrolle
und Nichtverbreitung für die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit unabdingbar sind,

daran erinnernd, dass eine wirksame einzelstaatliche
Kontrolle des Transfers von Waffen, militärischem Gerät so-
wie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck, einschließlich der Transfers, die zu Verbreitungsakti-
vitäten beitragen könnten, ein wirksames Instrument zur Er-
reichung dieser Ziele ist,

sowie daran erinnernd, dass sich die Vertragsstaaten der
internationalen Abrüstungs- und Nichtverbreitungsverträge
dazu verpflichtet haben, den größtmöglichen Austausch von
Materialien, Gerät und technologischen Informationen zu
friedlichen Zwecken im Einklang mit den Bestimmungen die-
ser Verträge zu erleichtern,

in der Erwägung, dass der Austausch einzelstaatlicher
Rechts- und sonstiger Vorschriften und Verfahren bezüglich
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck zum
gegenseitigen Verständnis und Vertrauen zwischen den Mit-
gliedstaaten beiträgt,

überzeugt, dass ein derartiger Austausch für die Mitglied-
staaten, die derzeit solche Rechtsvorschriften ausarbeiten,
vorteilhaft wäre,

in Bekräftigung des naturgegebenen Rechts zur individu-
ellen oder kollektiven Selbstverteidigung nach Artikel 51 der
Charta der Vereinten Nationen,

1. bittet die Mitgliedstaaten, die dazu in der Lage sind,
innerstaatliche Rechts- und sonstige Vorschriften und Verfah-
ren zu erlassen oder zu verbessern, um eine wirksame Kon-
trolle über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät so-
wie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwendungs-
zweck auszuüben, und gleichzeitig sicherzustellen, dass diese
Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren mit den
Verpflichtungen der Vertragsstaaten aus den internationalen
Verträgen übereinstimmen;

2. legt den Mitgliedstaaten nahe, dem Generalsekretär
auf freiwilliger Basis Informationen über ihre innerstaatlichen
Rechts- und sonstigen Vorschriften und Verfahren bezüglich
des Transfers von Waffen, militärischem Gerät sowie Gütern
und Technologien mit doppeltem Verwendungszweck und
über daran vorgenommene Änderungen zu übermitteln, und
ersucht den Generalsekretär, den Mitgliedstaaten diese Infor-
mationen zugänglich zu machen;

3. beschließt, den Punkt "Einzelstaatliche Rechtsvor-
schriften über den Transfer von Waffen, militärischem Gerät
sowie Gütern und Technologien mit doppeltem Verwen-
dungszweck" in die vorläufige Tagesordnung ihrer neunund-
fünfzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 58/43

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 73 Stimmen bei 48 Gegenstimmen und 46 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)63:

Dafür: Ägypten, Algerien, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan, Bahrain,
Bangladesch, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso,
China, Côte d'Ivoire, Dschibuti, Ecuador, Eritrea, Gabun, Gambia, Grenada, Gui-
nea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Ja-
maika, Jemen, Jordanien, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia, Komoren, Kongo,
Kuba, Kuwait, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Malawi, Ma-
laysia, Mali, Marokko, Mauretanien, Mexiko, Mosambik, Namibia, Nicaragua, Ni-
ger, Oman, Pakistan, Paraguay, Philippinen, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal,
Simbabwe, Singapur, Somalia, St. Lucia, Sudan, Suriname, Syrische Arabische
Republik, Thailand, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Uganda, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Zentralafrikanische
Republik.

Dagegen: Albanien, Andorra, Belgien, Bhutan, Bulgarien, Dänemark,
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finn-
land, Frankreich, Georgien, Griechenland, Indien, Irland, Island, Israel, Italien,
Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Marshallinseln,
Mauritius, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Niederlande, Norwe-
gen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz,
Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, Spanien, Sri Lanka, Timor-
Leste, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich Großbritannien
und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zypern.

Enthaltungen: Angola, Argentinien, Armenien, Äthiopien, Australien, Baha-
mas, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bosnien und Herzegowina, Burundi, Chi-
le, Costa Rica, Dominikanische Republik, Fidschi, Ghana, Guatemala, Hondu-
ras, Japan, Kambodscha, Kanada, Kasachstan, Kirgisistan, Kolumbien, Mada-
gaskar, Mongolei, Nepal, Neuseeland, Nigeria, Panama, Papua-Neuguinea, Pe-
ru, Republik Korea, Republik Moldau, Ruanda, Russische Föderation, Samoa,
St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Swasiland, Tadschikistan, Ukraine,
Uruguay, Usbekistan, Vereinigte Republik Tansania.

58/43. Vertrauensbildende Maßnahmen im regionalen
und subregionalen Umfeld

Die Generalversammlung,

geleitet von den in der Charta der Vereinten Nationen ver-
ankerten Zielen und Grundsätzen,

unter Hinweis auf ihre Resolution 57/337 vom 3. Juli 2003
mit dem Titel "Verhütung bewaffneter Konflikte", in der sie
die Mitgliedstaaten aufforderte, ihre Streitigkeiten gemäß Ka-
pitel VI der Charta auf friedlichem Weg beizulegen, unter an-
derem durch von den Parteien beschlossene Verfahren, so
auch indem sie so wirksam wie möglich den Internationalen
Gerichtshof in Anspruch nehmen,

sowie unter Hinweis auf die Resolutionen des Sicherheits-
rats betreffend die Verhütung bewaffneter Konflikte und
Kenntnis nehmend von allen diesbezüglichen Erklärungen
des Präsidenten des Sicherheitsrats,

in Anbetracht dessen, dass vertrauensbildende Maßnah-
men, die auf Initiative und unter Mitwirkung aller betroffenen
Staaten sowie unter Berücksichtigung der besonderen Merk-
male der jeweiligen Region ergriffen werden, insofern wich-

63 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Pakistan.
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tig und wirksam sind, als sie zur regionalen Stabilität beitra-
gen können,

davon überzeugt, dass die durch die Abrüstung, insbeson-
dere auch die regionale Abrüstung, freigesetzten Ressourcen
für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung und für den
Schutz der Umwelt zum Nutzen aller Völker, insbesondere
der Völker der Entwicklungsländer, verwendet werden kön-
nen,

anerkennend, dass es in Spannungsregionen eines kon-
struktiven Dialogs zwischen den betroffenen Staaten bedarf,
um Konflikte abzuwenden,

unter Begrüßung der von den betroffenen Staaten bereits
eingeleiteten Friedensprozesse, mit denen sie ihre Streitigkei-
ten auf friedlichem Weg bilateral oder mit Hilfe der Vermitt-
lung unter anderem durch Dritte, durch Regionalorganisatio-
nen oder durch die Vereinten Nationen beilegen wollen,

anerkennend, dass Staaten in einigen Regionen bereits auf
bilateraler, subregionaler und regionaler Ebene Schritte in
Richtung auf vertrauensbildende Maßnahmen im politischen
und militärischen Bereich, einschließlich der Rüstungskon-
trolle und Abrüstung, unternommen haben, und feststellend,
dass diese vertrauensbildenden Maßnahmen den Frieden und
die Sicherheit in diesen Regionen gestärkt und zur Besserung
der sozioökonomischen Lage ihrer Bevölkerung beigetragen
haben,

besorgt darüber, dass anhaltende Streitigkeiten zwischen
Staaten, insbesondere soweit kein wirksamer Mechanismus
zu ihrer Beilegung auf friedlichem Weg vorhanden ist, zum
Wettrüsten beitragen und die Wahrung des Weltfriedens und
der internationalen Sicherheit sowie die Bemühungen der in-
ternationalen Gemeinschaft um die Förderung der Rüstungs-
kontrolle und der Abrüstung gefährden könnten,

1. fordert die Mitgliedstaaten auf, im Einklang mit den
Zielen und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen
die Anwendung oder Androhung von Gewalt zu unterlassen;

2. bekräftigt ihr Eintreten für die friedliche Beilegung
von Streitigkeiten gemäß Kapitel VI der Charta, insbesondere
Artikel 33, der eine Beilegung durch Verhandlung, Untersu-
chung, Vermittlung, Vergleich, Schiedsspruch, gerichtliche
Entscheidung, Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen
oder Abmachungen oder durch andere von den Parteien ge-
wählte friedliche Mittel vorsieht;

3. fordert die Mitgliedstaaten, die dies noch nicht getan
haben, auf, in Spannungsregionen ohne Vorbedingungen
Konsultationen und einen Dialog aufzunehmen;

4. fordert die Staaten nachdrücklich auf, alle bilatera-
len, regionalen und internationalen Übereinkünfte, ein-
schließlich Übereinkünfte über Rüstungskontrolle und Abrü-
stung, deren Vertragspartei sie sind, strikt einzuhalten;

5. fordert außerdem im Rahmen der vertrauensbilden-
den Maßnahmen nachdrücklich die Wahrung eines militäri-
schen Gleichgewichts zwischen den Staaten in Spannungsre-
gionen, in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der unver-
minderten Sicherheit auf dem niedrigsten Rüstungsstand;

6. befürwortet die Förderung unilateraler, bilateraler
und regionaler vertrauensbildender Maßnahmen, um Konflik-
te zu vermeiden und den unbeabsichtigten und unvorhergese-
henen Ausbruch von Feindseligkeiten zu verhindern;

7. ersucht den Generalsekretär, die Auffassungen der
Mitgliedstaaten einzuholen, mit dem Ziel, Möglichkeiten für
weitere Bemühungen um vertrauensbildende Maßnahmen im
regionalen und subregionalen Umfeld, insbesondere in den
Spannungsregionen, auszuloten;

8. ersucht den Generalsekretär außerdem, der General-
versammlung auf ihrer neunundfünfzigsten Tagung über die-
se Frage Bericht zu erstatten;

9. beschließt, den Punkt "Vertrauensbildende Maßnah-
men im regionalen und subregionalen Umfeld" in die vorläu-
fige Tagesordnung ihrer neunundfünfzigsten Tagung aufzu-
nehmen.

RESOLUTION 58/44

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 8. Dezember 2003, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 118 Stimmen bei 12 Gegenstimmen und 46 Enthal-
tungen, auf Empfehlung des Ausschusses (A/58/462, Ziffer 82)64:

Dafür: Ägypten, Algerien, Angola, Antigua und Barbuda, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Botsuana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burun-
di, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Demokratische Volksrepublik Korea,
Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Fidschi, Ga-
bun, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana,
Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Jamaika, Je-
men, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia,
Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuba, Kuwait, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Libanon, Libysch-Arabische Dschamahirija, Mada-
gaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Marokko, Mauretanien, Mauritius,
Mexiko, Mongolei, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Ni-
geria, Oman, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippi-
nen, Ruanda, Russische Föderation, Sambia, Saudi-Arabien, Senegal, Seychel-
len, Simbabwe, Singapur, Somalia, Sri Lanka, St. Lucia, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Swasiland, Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Ti-
mor-Leste, Togo, Trinidad und Tobago, Tunesien, Turkmenistan, Uganda,
Uruguay, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vietnam, Zentralafrikanische Republik.

Dagegen: Albanien, Bulgarien, Israel, Italien, Lettland, Marshallinseln, Mi-
kronesien (Föderierte Staaten von), Polen, Portugal, Spanien, Vereinigtes Kö-
nigreich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika.

Enthaltungen: Andorra, Argentinien, Armenien, Australien, Belgien, Bosnien
und Herzegowina, Dänemark, Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik
Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Georgien, Griechenland, Irland, Is-
land, Japan, Kanada, Kroatien, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mo-
naco, Nauru, Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Republik Korea,
Republik Moldau, Rumänien, Salomonen, Samoa, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Slowakei, Slowenien, St. Vincent und die
Grenadinen, Tschechische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Zypern.

64 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von Malaysia (im Namen der Mitgliedstaaten der
Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtgebundenen
Länder sind).
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